
#ST# Bimdesbeschluss
über die Erleichterung gewisser Einbürgerungen

vom 24. Juni 1983

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 7. April 1982 '),

beschliesst:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 44bis

Der Bund kann die Einbürgerung junger, in der Schweiz aufgewachsener Aus-
länder sowie von Flüchtlingen und Staatenlosen erleichtern, sofern sie sich in
die schweizerischen Verhältnisse eingelebt haben.2'

II

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

Ständerat, 24. Juni 1983 Nationalrat, 24. Juni 1983

Der Präsident: Weber Der Präsident: Eng
Die Sekretärin: Huber Der Protokollführer: Zwicker

9251

') BEI 1982 II 125
2) Dieser Artikel wird Artikel 44 Absatz 3, sofern dieser Beschluss zusammen mit dem

Bundesbeschluss vom 24. Juni 1983 über Änderungen der Bürgerrechtsregelung in
der Bundesverfassung in Kraft tritt.
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